
Verbindliche Verhaltensregeln und Hygienekonzept im Echinger Segelclub e.V. 
- Gültig ab 02.07.2021 

Unabhängig von diesem Hygienekonzept gelten übergeordnet die gesetzlichen Regelungen! 

1. Zutrittsverbot Vereinsgelände 

Das Betreten des ESC Clubgeländes sowie aller ESC Gebäude, inkl. Winterlager, ist für Personen verboten, die: 

- aktuell oder in den letzten 14 Tagen Symptome einer SARS-CoV-Infektion (Grippe- oder 
Erkältungssymptome) haben bzw. wenn entsprechende Krankheiten/Symptome im Haushalt oder 
nahem Umfeld vorliegen. 

- oder die bei einer nachgewiesenen SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen vorliegt 
- oder ein Kontakt zu einer Person bestand, die in den vergangenen 14 Tagen positiv auf SARS-CoV 

getestet worden ist 

2. Aufenthalt Vereinsgelände 

Das Betreten des ESC Clubgeländes inkl. aller Gebäude bzw. des ESC Winterlagers ist generell gestattet.  

3. Clubhaus und Toiletten 

Die Toiletten und auch der Vorraum des WC im Clubhaus (Umkleide) sind zugänglich und dürfen jeweils nur von 
einer Person und mit FFP2 Maske betreten werden. Die Toiletten sind nach jeder Benutzung durch den 
Benutzer*innen zu desinfizieren. Vor dem Clubhaus, in den Toiletten und dem Vorraum befinden sich 
ausreichend Händedesinfektionsmittel, ausreichend Seife und Papierhandtücher. Die allgemeinen 

Hygienemaßnahmen (Händewaschen und Desinfektion), sind ausnahmslos einzuhalten. Der Reinigungszyklus 

für den Toilettenbereich wird von unserem Dienstleister stets angepasst. 

Der Umkleidebereich sowie die Dusche sind für insgesamt eine Person geöffnet.   

Der Innenbereich des ESC Clubhauses wird für maximal 10 Personen geöffnet. 

Die Küche ist für jeweils eine Person geöffnet.  

Die jeweils geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind insbesondere auf den Laufwegen im Eingangsbereich 
des Clubhauses stets einzuhalten. Im gesamten Clubhaus Maskenpflicht. An den Tischen sitzend darf die Maske 

abgenommen werden.    

4. Liegeplätze 

Das Abstandsgebot muss zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden. Auf den Laufwegen sollte man immer rechts 
gehen. Arbeitet eine Crew an einem Boot dürfen die Liegeplätze jeweils direkt links u. rechtes davon nicht 
gleichzeitig betreten werden.  Staus und Warteschlangen z.B. an der Slipanlage sollen vermieden werden. 

Ansammlungen von Personen sind nicht gestattet.  

5. Sicherheit auf dem Wasser 

Sichere Wetterbedingungen sind selbstverpflichtend zu beachten. Den Wasser- 
und Lufttemperaturen angemessenes Verhalten ist dringend geboten um Inanspruchnahme 

der Wasserrettung zu vermeiden. Starkwindwarnung u. Wetterberichte beachten.  

6. Speisen u. Getränke  

Die Küche sowie die Grillanlagen des ESC dürfen unter Einhaltung der jeweils gültigen Personengrenze sowie 

den Abstands- und Hygieneregeln wieder benutzt werden.  

Die Küche ist für jeweils eine Person geöffnet. Geschirr muss soweit möglich mit der Spülmaschine bei 60°C 

gespült werden. Die Spülmaschine muss mit Handschuhen (liegen bereit) ausgeräumt werden.  

7. Ergänzung 

Örtliche Maßnahmen bzw. ergänzende Anordnungen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörden sind möglich 

und müssen beachtet werden.  

 

Gez. Christian Gröbmüller / 1.Vorsitzender ESC 


